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Pressemitteilung 
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 Internet 
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Römerstraße 62–64 
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Öffnungszeiten: 
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         Di 14:00 – 16:00 Uhr 
         Do 14:00 – 18:00 Uhr 
     und nach Vereinbarung 
 

eMail 
mail@obernburg.de 
 

Internet: 
www.obernburg.de 

Sachbearbeiter / eMail Unser Zeichen � 06022/6191-  Ihre Zeichen/Nachricht vom Obernburg, den  
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Pressemitteilung 
 
 
Appell an die Hundehalter!  
 

Derzeit häufen sich die Klagen darüber, dass die Verschmutzung durch Hundekot auf 
Straßen, Gehwegen, Spielplätzen und öffentlichen Anlagen stark zunehmen.  
Verschmutzungen durch Hundekot bieten einen unerfreulichen Anblick und belästigen die 
Bevölkerung. 

Dieses Ärgernis kann leicht durch mehr Verantwortungsbewusstsein der Hundehalterinnen 
und Hundehalter vermieden werden. 

Wir bitten daher um folgendes: 

● Räumen Sie die Häufchen Ihres Hundes weg. Hierzu hat die Stadt Obernburg a.Main an 
etlichen, geeigneten Stellen „Hundetoiletten“ aufgestellt. 

● Lassen Sie Ihren Hund nicht in der Nähe von Kinderspielplätzen, Erholungsanlagen etc. 
freilaufen! Achten Sie vor allem darauf, dass Ihr Hund sein Geschäft nicht in Sandspiel-
plätzen verrichtet! 

In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Zahlung von Hundesteuer 
nicht die Beseitigung der „Hinterlassenschaften“ durch den städtischen Bauhof beinhaltet. 
Es ist nicht Sache der Stadt oder Ihrer Mitmenschen, die Hinterlassenschaft Ihres Hundes 
zu entfernen. 

Das Ordnungsamt appelliert eindringlich an alle Hundehalter, eventuelle „Hinterlassen-
schaften“ zu entfernen und somit für die Reinhaltung aller öffentlichen und privaten Flä-
chen im Stadtgebiet Sorge zu tragen. 
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Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße bis zu 2.500 
Euro belegt werden. 
 
Stadt Obernburg a.Main, 13.05.2024 
Viktoria Specht 
-Ordnungsamt- 


